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Olaf Brandtstaedter                        Bremen, den 23. August 2025 

Buddestr. 8/10 

28215 Bremen 

 

An die  

gewählten Mitglieder des 

21. Burglesumer Beirats  

und  

den Burglesumer Ortsamtsleiter  

Florian Boehlke   

c/o Ortsamt Burglesum   

Oberreihe 2    

28717 Bremen 

 

VIA E-MAIL 
 

Bürgeranträge 
zum Haus an der Lesumer Kirche 6 und der dort geplanten baulichen 

Neugestaltung 

 

Sehr geehrtes Beiratsmitglied, sehr geehrter Herr Ortsamtsleiter! 

 

Hiermit stelle ich gemäß §6, Absatz 4 des Ortsgesetzes über Ortsämter und Beiräte die 

folgenden Bürgeranträge an den Beirat Burglesum, wobei ich gemäß §6, Absatz 4 des 

Ortsgesetzes über Beiräte und Ortsämter in die Veröffentlichung meines Namens und 

Vornamens ausdrücklich einwillige. Die Bürgeranträge habe ich jeweils mit gelbem 

Hintergrund gestaltet bzw. hervorgehoben, zu den Erläuterungen und Begründungen. 

 

 

Bürgerantrag 1 

Am 26.08.2025 findet die nächste Beiratssitzung statt. Das Ortsamt bzw. der 

Koordinierungsausschuss des Beirats hat eine Tagesordnung vorgeschlagen, die auf 

der Ortsamtshomepage veröffentlicht wurde1: 

Das Thema „Bauvorhaben An der Lesumer Kirche 6“ soll erst als Tagesordnungs-

punkt 6 (!) behandelt werden, um ca. 20.15 Uhr, was ja dann auch 20.45 Uhr oder 

ähnliches bedeuten kann. (Tagesordnungsvorschlag des Ortsamtes siehe auch im 10-

seitigen Quellenanhang ganz am Ende dieses Schreibens.) 

 

Der Beirat Burglesum möge die vorgeschlagene Tagesordnung so nicht 

beschließen. 

 

Begründung:  

1. Es besteht zweifelsohne ein erhebliches öffentliches Interesse am Haus An der 

Lesumer Kirche 6, erbaut ca. 1750, und dem, wie es dort weitergehen soll.  

 
1 https://www.ortsamt-burglesum.bremen.de/sixcms/media.php/13/2025-07-

23_Beirat_Einladung_24_26-08-2025.docx.15424.pdf 

Aufruf am 22.08.2025, 21.45 Uhr 

https://www.ortsamt-burglesum.bremen.de/sixcms/media.php/13/2025-07-23_Beirat_Einladung_24_26-08-2025.docx.15424.pdf
https://www.ortsamt-burglesum.bremen.de/sixcms/media.php/13/2025-07-23_Beirat_Einladung_24_26-08-2025.docx.15424.pdf
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Seit die Norddeutsche am 21.06.2025 den Artikel „Neubau am Lesumer Marktplatz 

geplant“ veröffentlichte, ist eine umfangreiche, öffentliche Diskussion entstanden. 

Der quaderförmige Neubauentwurf am Lesumer Marktplatz kam nicht überall gut an,  

es äußerten sich etwa – oft ablehnend – Leserbriefschreiber, der Lesumer 

Heimatverein, ein ehemaliger Wirtschaftssenator, ein ehemaliger Bauamtsleiter, 

Beiratsmitglieder.  

Eine Anfang dieser Woche eingebrachte Petition2 bei der Bremischen Bürgerschaft 

schaffte in nur wenigen Tagen über 100 Mitzeichnungen. 

Diesem großen Interesse an der städtebaulichen Entwicklung am Lesumer 

Marktplatz wird es nicht gerecht, wenn das Thema im Stadtteil erst spät am 

Abend im Beirat behandelt wird. 

2. Es ist nicht auszuschließen, dass man bei so spätem Behandlungsbeginn in Zeitnot 

gerät am 26.08.2025. Die Debatte hat es nicht verdient, aus schlechter Zeitplanung 

abgebrochen zu werden. 

3. Nicht gut wäre auch, wenn ein Beschluss anschließend wieder, wie letztes Mal, 

nicht-öffentlich im Umlaufverfahren / per E-Mail gefasst würde. 

4. Es sind andere Reihenfolge der Tagesordnung möglich.  

Die späte Aufrufung eines Themas mit großem Interesse ist bürgerunfreundlich.  

Für alle Beteiligten einer Beiratssitzung gilt, dass die Aufmerksamkeit nicht unbedingt 

zunimmt, wenn man zuvor stundenlang andere Dinge erörtert hat. 

 

 

 

Bürgerantrag 2  

 

Der Beirat Burglesum möge das Thema  

„Bauvorhaben An der Lesumer Kirche 6“ – das Stadtteil-Thema der letzten 

Wochen und Monate – auf der Beiratssitzung am 26.08.2025 an den 

Tagesordnungspunkt 2 setzen und ihm ausreichend Zeit zugestehen. 

 

Begründung: 

Siehe unter Bürgerantrag 1. 

 

 

 

 

Bürgerantrag 3  

Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr hat am 14.08.2018 die  

„Bremer Erklärung zur Sicherung und Qualifizierung der Baukultur in Bremen 

vom Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, sowie von Bauherren, Architekten, und 

Ingenieuren zur Durchführung von Qualifizierungsverfahren im Sinne der Baukultur“ 3  

unterzeichnet, die am 23.08.2018 in Kraft trat, siehe auch Quellenanhang. 

 

 
2 https://petition.bremische-

buergerschaft.de/index.php?n=petitionsdetails&s=1&c=date_public&d=DESC&b=0&l=10&searchstri

ng=&pID=6863 
3 https://bau.bremen.de/sixcms/media.php/13/S_TOP_18k_BdV_Bremer_Erklaerung.pdf 

 

https://petition.bremische-buergerschaft.de/index.php?n=petitionsdetails&s=1&c=date_public&d=DESC&b=0&l=10&searchstring=&pID=6863
https://petition.bremische-buergerschaft.de/index.php?n=petitionsdetails&s=1&c=date_public&d=DESC&b=0&l=10&searchstring=&pID=6863
https://petition.bremische-buergerschaft.de/index.php?n=petitionsdetails&s=1&c=date_public&d=DESC&b=0&l=10&searchstring=&pID=6863
https://bau.bremen.de/sixcms/media.php/13/S_TOP_18k_BdV_Bremer_Erklaerung.pdf
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Diese Bremer Erklärung, so heißt es dort, „ist vom Senator für Umwelt, Bau und 

Verkehr abgestimmt mit dem Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, mit der 

Senatorin für Finanzen, mit der Senatorin für Kinder und Bildung, mit der Senatorin 

für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz, mit Immobilien Bremen und der 

Wirtschaftsförderung Bremen.“ 

 

Die Bremer Erklärung lautet (in Auszügen): 

 

„Die Qualität der gebauten Umwelt und Kulturlandschaft ist ein Aushängeschild 

unserer Städte, sie ist Ausdruck und Spiegle des kulturellen Gemeinwohls.  

Die Qualität des öffentlichen Raums steht und fällt mit der gebauten Umgebung.  

Ziel der Unterzeichner ist es, der sich daraus ergebenden Verantwortung für die am 

Bau Beteiligten in noch stärkerem Umfang als bisher gerecht zu werden.  

Die Unterzeichner sind sich einig, dass bei städtebaulich relevanten, 

stadtbildprägenden oder denkmalpflegerisch bedeutsamen Bauvorhaben unter 

baukulturellen Gesichtspunkten geeignete, qualitätssichernde Verfahren in die 

Planungsphase zu integrieren sind.“  

 

[…]  

 

„Für die Entwicklung von privaten Bauvorhaben mit städtebaulicher relevanter, 

stadtbildprägender oder denkmalpflegerischer Bedeutung werden ebenfalls [wie bei 

öffentlichen Bauvorhaben] Planungswettbewerbe nach RPW 2013 [Richtlinien für 

Planungswettbewerbe] empfohlen. 

 

Hierzu gehören Vorhaben wie  

- Hochhausprojekte und Projekte, die die Stadtsilhouette und das Stadtbild markant 

beeinflussen und verändern 

- Projekte, die in besonderer Form den historischen Kontext, die Kulturlandschaft oder 

den Denkmalschutz berühren 

- Projekte, die für die Entwicklung der Stadtstruktur oder Infrastruktur eine 

strategische Bedeutung haben, adressbildend wirken oder für den öffentlichen Raum 

Prägend sind 

- sonstige Projekte von besonderer Bedeutung für die Stadtentwicklung 

 

Bei Planungswettbewerben für private Bauvorhaben kann die Jury – entsprechend den 

Bestimmungen der RPW 2013 – paritätisch mit Sach- und Fachpreisrichtern besetzt 

werden. 

 

[…] 

 

Konnte die Durchführung eines Wettbewerbs für ein öffentliches oder privates 

Bauvorhaben der o. g. Kategorien nicht vereinbart werden, wird das Vorhaben in das 

Gestaltungsgremium verweisen (vgl. Geschäftsordnung des Senators für Umwelt, Bau 

und Verkehr für die Durchführung des Gestaltungsgremiums Bremen). In diesem 

Gremium kann dennoch die Erforderlichkeit eines wettbewerblichen erörtert und ggf. 

eine andere Qualifizierung der Planung vereinbart werden. Die Begleitung des 
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Bauvorhabens durch ein Gestaltungsgremium bildet dabei die verpflichtende 

Mindestvereinbarung. 

 

Sofern die Planungsaufgabe von städtebaulich bedeutsamen Aspekten geprägt ist, wie 

z. B. einer Quartiersentwicklung oder einer komplexen städtebaulichen Situation mit 

einem besonderen Nutzungsprogramm, sollen auch zweiphasige Verfahren bzw. 

kooperative Verfahren nach §3 Abs. 4-5 RPW 2013 sowie kooperative 

Gutachterverfahren oder mehrphasige Werkstattverfahren zur Anwendung kommen. 

Diese Verfahrensarten ermöglichen u. a. auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit. 

Im Einzelfall ist die Begleitung der Planung durch das Gestaltungsgremium möglich.“ 

 

[…] 

 

 

Bewertung: 

Das Haus An der Lesumer Kirche 6 und ein Neubau ist laut Bremer Erklärung ein 

„städtebaulich relevantes, stadtbildprägendes Bauvorhaben“, was sich aus dem 

Bebauungsplan 399 und der in diesen integrierten Erhaltungssatzung ergibt, deren Ziel 

es ist, das historische Bild des Ortskerns zu schützen. Die Erhaltungssatzung soll dazu 

beitragen, dass Veränderungen im Einklang mit dem historischen Charakter des 

Ortskerns erfolgen. Diese Vorgaben sind gemäß §172 Abs. I Nr. 1 BauGB unmittelbar 

geltendes Baurecht. 

 

Laut Bremer Erklärung sind also „unter baukulturellen Gesichtspunkten geeignete, 

qualitätssichernde Verfahren in die Planungsphase zu integrieren.“ 

 

Diese „qualitätssichernden Verfahren“ haben aber bisher nicht stattgefunden. 

 

In der Bremer Erklärung vorgesehene „Planungswettbewerbe nach RPW 2013“ 

haben nicht stattgefunden. 

 

Daher ist jetzt, laut Bremer Erklärung, eine Überweisung in ein 

Gestaltungsgremium vorzunehmen. 

 

Es gilt laut Erklärung ferner: „Die Begleitung des Bauvorhabens durch ein 

Gestaltungsgremium bildet dabei die verpflichtende Mindestvereinbarung.“ 

 

Eine Beteiligung der Öffentlichkeit ist hierbei ausdrücklich in der Bremer 

Erklärung vorgesehen. 

 

 

Der Beirat Burglesum möge das Bauamt Bremen-Nord von der „Bremer 

Erklärung zur Sicherung und Qualifizierung der Baukultur in Bremen “ in 

Kenntnis setzen bzw. das Bauamt daran erinnern, dass diese Erklärung besteht 

und hier, beim Neubauvorhaben An der Lesumer Kirche 6, anzuwenden ist. 
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Begründung: 

Zweifelsohne handelt es sich hier aufgrund der in den Bebauungsplan 399 integrierten 

Erhaltungssatzung um ein „städtebaulich relevantes, stadtbildprägendes“ 

Bauvorhaben. Bedeutende Denkmäler befinden sich in unmittelbarer Nähe, das 

Hincke-Haus am Markt, die St. Martini-Kirche und das Gerichtsgebäude. 

Daher muss die Bremer Erklärung Anwendung finden. 

 

 

 

 

Bürgerantrag 4  

 

Der Beirat Burglesum möge sich beim Neubauvorhaben An der Lesumer  

Kirche 6 für die Schaffung eines Gestaltungsgremiums, wie in der Bremer 

Erklärung vorgesehen, einsetzen, bei dem die Öffentlichkeit, engagierte Bürger, 

oder etwa auch der Heimatverein Lesum, einbezogen werden. 

 

Begründung: 

Die „Planungsaufgabe“ ist hier, An der Lesumer Kirche 6, zweifelsohne „von 

städtebaulich bedeutsamen Aspekten geprägt“, wie es in der Bremer Erklärung heißt. 

Daher sollen hier, wie auch bei einer „städtebaulichen Situation mit einem besonderen 

Nutzungsprogramm“ (ebenfalls zutreffend) „auch zweiphasige Verfahren bzw. 

kooperative Verfahren nach §3 Abs. 4-5 RPW 2013 sowie kooperative 

Gutachterverfahren oder mehrphasige Werkstattverfahren zur Anwendung kommen. 

Diese Verfahrensarten ermöglichen u. a. auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit.“ 
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Quellenanhang: 

 

Tagesordnungsvorschlag für die Beiratssitzung am 26.08.2025 
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Bremer Erklärung  
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